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Gestaltung von vorvertraglichen Vereinbarungen –

LoI, Exklusivität, Form und Kostentragung
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Vorvertragliche Vereinbarungen im Ablauf der Transaktion

Gestaltung von vorvertraglichen Vereinbarungen

Durchführung der Due Diligence

Kaufpreiszahlung, Übergabe, Post-Closing-Phase

Kaufvertragsverhandlungen, Abschluss, Beurkundung

Sondierung und Strukturierung der Transaktion

Austausch Vertraulichkeits-/Exklusivitätsvereinbarung (LoI, HoT)

Identifizierung geeigneter Objekte

Definition des eigenen Anforderungsprofils
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Möglicher Inhalt

Gestaltung von vorvertraglichen Vereinbarungen

Möglicher Inhalt

• Beschreibung der beabsichtigten Transaktion (Parteien, Transaktionsstruktur)
• Beabsichtigter Kaufpreis (ggf. Unterscheidung nach Asset-/Share Deal) 
• Sonstige Bedingungen (Umgang mit vorhandenen Belastungen; Vertragsverhältnissen)
• Keine Verpflichtung zum Abschluss des Hauptvertrages (es sei denn, bindender Vorvertrag ist beabsichtigt)
• Zeitplan (Zeitraum für Due Diligence, Vorlage erster Vertragsentwurf, Mark-up, avisierter Beurkundungstermin)
• Exklusivität 
• Überlassung von Informationen/Vertraulichkeit
• Rechtsfolgen bei Verstößen
• Ggf. Rechtswahl

Regelungen zu Exklusivität
• Festlegung der Dauer und ggf. Verlängerung unter festgelegten Voraussetzungen 
• Keine Veräußerung an Dritte
• Keine Verhandlungen mit Dritten
• Keine Weitergabe von Informationen an Dritte

Form
• Kein Formerfordernis
• Schriftform zu empfehlen
• Vermeidung eines „mittelbaren Abschlusszwangs“ (d.h. der Auslösung einer Beurkundungspflicht der 

Vereinbarung bei beurkundungspflichtigen Hauptverträgen)
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Mittelbarer Abschlusszwang

Gestaltung von vorvertraglichen Vereinbarungen

Beispiele für Anknüpfungspunkte von Sanktionen

• Scheitern der Verhandlungen 
• Abbruch der Vertragsverhandlungen ohne triftigen Grund 
• Abbruch der Vertragsverhandlungen, der nicht von einer bestimmten Partei zu vertreten ist
• Weitergabe von Informationen an Dritte/Verhandlungen mit Dritten während der Exklusivität
• Veräußerung an Dritte während der Exklusivität.

Der Beurkundung bedürfen alle Vereinbarungen, die für den Fall des Nichtabschlusses des beurkundungs-
bedürftigen Hauptgeschäftes „erhebliche wirtschaftliche Nachteile“ vorsehen (mittelbarer Zwang zum Abschluss)
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Vorteil: 

Vermeidung von Darlegungs- und Beweislast für 
zur Höhe und Angemessenheit der Aufwen-
dungen; „psychologische Wirkung“

Nachteil: 

ggf. Unwirksamkeitsrisiko als AGB, wenn sich 
Pauschale nicht am tatsächlich zu erwartenden 
Schaden orientiert; Gefahr der Wirkung als  
„mittelbarer Abschlusszwang“

Gestaltung von vorvertraglichen Vereinbarungen
Sanktionen

Vorteil: 

Vermeidung von Darlegungs- und Beweislast für 
zur Höhe und Angemessenheit der 
Aufwendungen; hohe „psychologische Wirkung“

Nachteil:

ggf. Unwirksamkeit als AGB, Gefahr der Wirkung 
als mittelbarer Abschlusszwang

Vorteil: 

Gefahr der Wirkung als „mittelbarer 
Abschlusszwang“ sehr gering

Nachteil: 

Volle Darlegungs- und Beweislast für Entstehung 
der Kosten und deren Angemessenheit; 
geringere „psychologische Wirkung“. 

Vertragsstrafe Ersatz nachgewiesener und angemessener 
Kosten bis zu festgelegter Obergrenze  

Pauschaler Schadenersatz 



Vertragsgestaltung im Spannungsfeld von Kenntnis 
der Parteien und Due Diligence
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Funktionen der 
Due Diligence

Analyse / 
Bewertungsfunktion

Strukturierungsfunktion

Streitvermeidungs-
funktion

Kontrollfunktion

Exculpationsfunktion Informationsfunktion

Überblick – Funktion der Due Diligence

Vertragsgestaltung im Spannungsfeld von Kenntnis der Parteien und Due Diligence
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Inhalte der Due Diligence

Vertragsgestaltung im Spannungsfeld von Kenntnis der Parteien und Due Diligence

• Market DD (Standort und Marktumfeld der Immobilie)
• Legal DD (Eigentumssituation, Belastungen; Mietverträge, 

Baugenehmigung/Planungsrecht, Rechtstreitigkeiten)
• Tax DD (Transaktionsstruktur und steuerliche Risiken des konkreten Erwerbs)
• Technical DD (bauliche und gebäudetechnische Analyse)
• Environmental DD (Spezifizierung von Umweltrisiken, Altlasten)
• Financial DD (umfassende Analyse der finanziellen Wirkungen der Transaktion) 

Standardprüfungsgebiete bei der Immobilientransaktion sind
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Gesetzliche Grundlagen, §§ 442 – 444 BGB

Aufklärungspflicht vs. Nachforschungspflicht

Positive Kenntnis Grobe Fahrlässigkeit

Verlust 
Gewährleistungsrechte

keine Arglist 
oder Garantie

Arglist oder 
Garantie

Volle Gewährleistungsrechte 
trotz vertraglichen 

Haftungsausschlusses 
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Vertragsgestaltung im Spannungsfeld von Kenntnis der Parteien und Due Diligence
Aufklärungspflicht des Verkäufers

14

„Arglistiges Verschweigen“

Aufklärungspflicht:

auch ungefragt hat Verkäufer 
über Umstände, die für  
„Kaufent-scheidung von 
Bedeutung“ sind bzw. über 
die „Käufer nach 
Verkehrsanschauung“ 
Aufklärung erwarten kann

Bewusst unrichtige Aussagen 
oder Angaben „ins Blaue 
hinein“:

Soweit Verkäufer von sich aus 
oder auf Nachfrage Angaben 
macht, müssen diese 
zutreffend sein
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Vertragsgestaltung im Spannungsfeld von Kenntnis der Parteien und Due Diligence
Nachforschungspflicht vs. Aufklärungspflicht

Nachforschungspflicht? 

• Keine gesetzliche Verpflichtung des Käufers zu eigenen Nachforschungen, insbesondere auch keine Verpflichtung zur 
Überprüfung der Angaben des Verkäufers

• Grundsätzlich keine Verpflichtung zur Einsichtnahme in die Bauakten oder zur Hinzuziehung sachkundiger Personen.
• Durchführung einer „Due Diligence“ hat Einfluss auf Umfang der Aufklärungspflichten des Verkäufers.

Aufklärungspflicht

• Verkäufer ist verpflichtet, Fragen des Käufers wahrheitsgemäß zu beantworten und von sich aus auch ungefragt über 
Umstände aufzuklären, die erkennbar für die Kaufentscheidung des Käufers von Bedeutung sind. 

• Bedingter Vorsatz des Verkäufers reicht für Arglist aus, ebenso, wenn er Mangel lediglich für möglich hält; Schädigungsabsicht 
ist nicht erforderlich.

• Keine Aufklärungspflicht des Immobilienverkäufers, wenn Mängel bei Besichtigung ohne weiteres erkennbar waren und 
angesichts Alters des Gebäudes mit dieser Art von Mängeln gerechnet werden muss. 
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Vertragliche Regelungen

Vertragsgestaltung im Spannungsfeld von Kenntnis der Parteien und Due Diligence

Aus Verkäufersicht

• Kenntnisklauseln: Beschränkung der Kenntniszurechnung auf beschränkten Personenkreis/Zeitliche Beschränkung
• Datenraum: Keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit 
• Ausschluss der Garantiehaftung bei 
• Kenntnis
• Kennenmüssen
• Möglichkeit der Kenntnisnahme („hätte kennen können“)

Aus Käufersicht 

• Zusicherung zum Datenraum (sorgfaltsgemäße Zusammenstellung, Offenlegung der Informationen unter zutreffenden 
Gliederungspunkte)

• Nur positive  Kenntnis anspruchsausschließend

Ausganspunkt: Gewährleistung ist grundsätzlich ausgeschlossen, es werden lediglich spezifische, zum Teil 
kenntnisabhängige Garantien gegeben



Virtuelles Closing
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Anwesenheitspflicht beim Signing?

Virtuelles Closing

Zulässigkeit einer virtuellen Beurkundung

• Beim Beurkundungsverfahren grundsätzlich Präsenz aller Beteiligten erforderlich, § 13 BeurkG.
• Aber: Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) vom 5. Juli 2021, tritt zum 1. August 2022 in Kraft: 
• Online-Gründung einer GmbH sowie 
• Unterzeichnung von Handelsregisteranmeldungen

Zulässigkeit der Teilnahme von Dritten per Video zum Beurkundungstermin

• Keine gesetzlichen Einschränkungen bezüglich einer Übertragung der Beurkundung per Video- oder Telefonkonferenz an nicht 
anwesende Beteiligte oder sonstige Dritte.

• Aber: Bundesnotarkammer rät hiervon jedoch dringend ab.

Argument: Beurkundungsverfahren nicht öffentlich, Bedenken bezüglich Datensicherheit.

Aktuelle Situation und Ausblick
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Closing – was ist das?

Virtuelles Closing

• Closing = Vollzug eines Anteilskaufvertrages

• Typische Vollzugshandlungen:
• Zahlung Kaufpreis, Ablösung von Verbindlichkeiten
• Entlastung und Abberufung alter Geschäftsführer, Bestellung neuer Geschäftsführer
• Übergabe Vollmachten
• Satzungsbeschluss
• Handelsregisteranmeldung

• Keine Beurkundungspflicht, weil Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft bereits abgeschlossen und nur noch Abwicklung, 
tatsächliches Handeln ansteht.

• Warum hat man sich bisher beim Notar getroffen?
neutrale Person, Sicherheit, dass die erforderlichen Handlungen auch vorgenommen werden, Unterschriften geleistet 
werden und alle Parteien im Rahmen des Vollzugsprotokolls die Durchführung aller Handlungen bestätigen.

• Nun: Paradigmenwechsel – Sicherheit geht vor, Kostenbewusstsein.

Bisheriger Umgang
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Durchführung, neue Anforderungen

Virtuelles Closing

Wichtig: Vorbereitung ist alles!

• Sämtliche Dokumente, unabhängig davon, wer sie zu unterzeichnen oder zur Verfügung zu stellen hat, müssen vorabgestimmt 
sein. 

• Hinterlegung unterzeichneter Exemplare beim Notar mit Treuhandauftrag oder
• Unterzeichnung in dem konkreten Bedarfsfall und Versand direkt

• Anteilskaufvertrag muss den genauen Ablauf und Reihenfolge der vorzunehmenden Handlungen sowie klare Weisungen an den 
Notar enthalten.

• Am Vollzugstag:
• Festlegung eines Termins, alle gewährleisten Verfügbarkeit per Email
• Zahlung des Kaufpreises und der Ablösebeträge an die Gläubiger – Verkäufer und Gläubiger bestätigen
• Dokumente werden gemäß Vollzugsplan ausgetauscht
• Jede Partei zeichnet Vollzugsprotokoll und versendet – Original wird anschließend verschickt
• Notar reicht die Handelsregisteranmeldung ein und meldet Vollzug

Möglicher Umgang



Share Deal – doppelte Grunderwerbsteuer?
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Doppelte GrESt? 

Share Deal

Alte Rechtslage

Die Vereinigung von mindestens 95 % der Anteile in der Hand des E 
löst GrESt auf den Immobilienbestand der PropCo aus. 

Steuerschuldner ist der E.

Entstehung der Steuer ist mit dem schuldrechtlichen Geschäft 
(Signing) verwirklicht.

Anzeige durch die Vertragsbeteiligten innerhalb von zwei Wochen 
bzw. einem Monat. 

Bei Verstoß gegen die Anzeigepflicht, kann die GrESt – z.B. wenn 
Closing-Bedingungen nicht erfüllt werden – nicht nach § 16 GrEStG 
rückabgewickelt werden.

PropCo

V

Signing am 01.01.2021:

E

100%

PropCo

V

Closing vor dem 01.07.2021:

E

100%

HoldCo HoldCo

100% 100%
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Doppelte GrESt? 

Share Deal

PropCo

V

Signing am 01.07.2021:

E

100%

PropCo

V

Closing nach dem 01.07.2021:

E

100%

HoldCo HoldCo

100% 100%

Neue Rechtslage

Mit Wirkung zum 01.07.2021 ist § 1 Abs. 2b GrEStG eingeführt 
worden. Demnach ist der Übergang von mindestens 90 % der Anteile 
innerhalb von zehn Jahren grunderwerbsteuerbar. 

Steuerschuldner ist die PropCo.

Die Vorschrift des § 1 Abs. 3 GrEStG gilt unverändert fort:
• Bei Signing wird weiterhin § 1 Abs. 3 GrEStG ausgelöst.

• Bei Closing wird zusätzlich § 1 Abs 2b GrEStG ausgelöst.

Problem: 

• Wird keine Anzeige für den Vorgang nach § 1 Abs. 3 GrEStG 
abgegeben und treten Closing-Konditionen nicht ein, ist eine 
Rückabwicklung nach § 16 GrEStG nicht möglich.

• Mit Closing ist zudem eine Anzeige nach § 1 Abs. 2b GrEStG 
abzugeben.

Nach welcher Vorschrift ist zu besteuern?
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Doppelte GrESt?

Share Deal

• § 1 Abs. 2b GrEStG ist vorrangig vor § 1 Abs. 3 GrEStG knüpft aber an das zeitlich spätere Closing an

• Finanzverwaltung geht streng stichtagsbezogen vor – Wortlaut des  1 Abs. 3 GrEStG „soweit eine Besteuerung nach den Absätzen 2a und 2b nicht in Betracht 
kommt“ hilft insoweit nicht.

• In diesem Zeitpunkt ist die Vorschrift des § 1 Abs. 3 GrEStG schon erfüllt (Signing). 
• Ausnahme: Signing und Closing sind zeitgleich!
• Üblicherweise sind beide Vorgänge anzuzeigen.

• Aufhebung des Vorgangs nach § 1 Abs. 3 GrEStG, nach Verwirklichung des § 1 Abs. 2b GrEStG?

• Keine Korrekturvorschrift greift!
• Wenn Bestandskraft eingetreten hilft laut Finanzverwaltung allenfalls Billigkeit.

• Laut inoffizieller Aussage Finanzverwaltung: 

• Mehrheitliche Auffassung keine Mehrfachbesteuerung eines Share Deals.
• Bescheide ergehen unter Vorbehalt der Nachprüfung. Unbedingt beachten!!!!
• Gesetzliche Regelung  wird verwaltungsintern diskutiert.

Lösung und Praxishinweis



Q&A
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